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Gemeinde Wallisellen
Aufhebung und Neufestsetzung von Verkehrsbaulinien an der
a Iten Wintefthurerstrasse (Route 588)
Abschnitt Weststrasse bis Grenze Dietlikon

Baulinien, Im Rahmen der Bewiftschaftung von Verkehrsbaulinien an Staatsstrassen
werden sämtliche Verkehrsbaulinien im Kanton Zürich überprüft. Um die Rechtssicherheit zu
gewährleisten und dem Bedüdnis nach klaren und verbindlichen Strassenabständen nach-
kommen zu können, ist es unumgänglich, die Verkehrsbaulinien vollständig zu revidieren.

Bei der Neufestsetzung wird speziell darauf geachtet, dass die Dimensionierung der
neuen Verkehrsbaulinien die erforderliche Raumfreihaltung an Staatsstrassen gewährleistet

und betroffene Grundstücke trotzdem nicht übermässig tangiert werden. Da die Verkehrs-
baulinien nicht nur enareiteft, sondern auch reduzieft werden, sind damit für Grundstücke

und bestehende Gebäude durch die Revision nicht nur neue Belastungen, sondern auch zahl-
reiche Entlastungen verbunden. Weiter wird bei den ausgebauten Strassen in der Regel ein
minimaler Verkehrsbaulinienabstand, der dem Strassenabstand gemäss S 265 des planungs-

und Baugesetzes (PBG) entspricht, und bei Strassen mit geplantem Ausbau das eforderliche
Mindestmass festgelegt. An verschiedenen Stellen weisen die neuen Verkehrsbaulinien nur
minimale Verschiebungen gegenüber den aufzuhebenden Verkehrsbaulinien auf. Dadurch
entstehen für betroffene Grundeigentümer in der Regel keine zusätzlichen Belastungen. In
diesen Fällen handelt es sich lediglich um die Aufarbeitung alter Akten mit dem Ziel, eine
Festsetzung über ganze Strassenzüge zu erhalten. Grundsätzlich werden an bestehenden
Strassen in Kern-, Freihalte- und Landwirtschaftszonen keine Verkehrsbaulinien mehr festge-
legt bzw. die festgesetzten ersatzlos aufgehoben. Für Kernzonen gelten in erster Linie die
Bestimmungen der kommunalen Bau- und Zonenordnung oder - wie in den Freihalte- und

Landwirtschaftszonen - der Strassenabstand gemäss PBG.

Auf diesen Grundsätzen lässt sich heute ein neues, korrektes und für die meisten betrof-
fenen Parteien zumutbares Planwerk erstellen, das den heutigen Anforderungen der am¡i-
chen Vermessung, der Archivierung, der Übersichtlichkeit und der weiteren Bewirtschaftung
gerecht wird.

Neumühlequai 10, Postfach, 8090 Zürich
Telefon 043 259 26 02, Fax 043 259 51 47
http://www.vd.zh.ch, generalsekretariat@vd.zh. ch



2

Die in der Gemeinde Wallisellen an der alten Wintefthurerstrasse (Route 588), Abschnitt
Weststrasse bis Grenze Dietlikon, bestehenden Verkehrsbaulinien RRB Nrn. 793/LgO4,
1596/1909, 536/1930,276L1t954 und 1307lt99t werden vollständig und die Verkehrsbauli-
nien RRB Nrn.27481t934,4441L935, 48slr9s2,345711960,32201L964, B6slLg6s,
297711970 und 44381L974 werden teilweise im Rahmen der,,Bewirtschaftung von Verkehrs-
baulinien an Staatsstrassen" aufgehoben und neu festgesetzt. Ferner werden die bestehen-
den Niveaulinien RRB Nrn. 78311904,53617930 und 4851L952 sowie die an der alten Winter-
thurerstrasse festgesetzte Niveaulinie RRB Nr.4441t935 ersatzlos aufgehoben. Die an ver-
schiedenen Gemeindestrassen genehmigten Verkehrsbaulinien RRB Nrn. 2SSOltgz1,
238311927, L6931L929,23017936, L8t217936, L3091r939, 1583/L94L,32451t94t und
Lt28 I L97 0 werden anpassungsbedingt teilweise aufgehoben.

Die Vol kswirtschaftsdirektion verfügt:

I. Die mit RRB Nrn. 78311904, 1596/1909 , 25501L925, 23831t927, L6g3/Lg2g, 536lLg3O,
27481L934, 4441L935, 2301L936, L8L21t936, 1309/1939, 1583/1941, 32451L94L,
48511952, 276t1t954, 345711960, 32201L964, 86517965, L728lLg7o, 2977lLg7o,
44381L974 und L307fi99L festgesetzten bzw. genehmigten Verkehrsbaulinien an der al-
ten Winterthurerstrasse (Route 588), Abschnitt Weststrasse bis Grenze Dietlikon, werden
gemäss den bei den Akten liegenden Plänen aufgehoben und neu festgesetzt sowie die
Niveaulinien RRB Nrn. 783/1904,5361L930 und 4851L952 und die an der alten Winter-
thurerstrasse festgesetzte Niveaulinie RRB Nr.44411935 werden ersatzlos aufgehoben.

II. Die Vorlage ist in der Gemeinde Wallisellen während 30 Tagen öffentlich aufzulegen.
III. Innerhalb der genannten Auflagefrist von 30 Tagen können betroffene Grundeigentümer

oder sonst wie in ihren schutzwürdigen Interessen berührte Personen, Gemeinden sowie
andere Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts gegen die Verkehrsbauli-
nienvorlage beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erheben. Die Rekursschrift muss einen
Antrag und dessen Begründung enthalten.

IV. Der Gemeinderat Wallisellen wird eingeladen,

a) die Verkehrsbaulinienvorlage rechtzeitig und unter Hinweis auf die Rekursmöglichkeit
gemäss Ziffer III hievor im kantonalen Amtsblatt sowie im amtlichen publikationsor-

gan der Gemeinde Wallisellen wie folgt bekannt zu machen:
'Die Volkswirtschaftsdirektion hat mit Verfügung Nr. . vom ...

an der alten Wintefthurerstrasse (Route 588) in der Gemeinde Wallisellen, Abschnitt
weststrasse bis Grenze Dietlikon, die verkehrsbaulinien RRB Nrn. 7g3lrgo4,
1596/1909 , 255011925, 238311927, L693:11929, 53611930, 27491L934, 444ltg3s,
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V

230 I L936, L8L2 | L936, 1309 I 1939, 1 583/ 1 9 4L, 3245 I L947, 485 I L952, 27 6U L954,
3457 | L960, 3220 | L964, 865 | 7965, tL28 I L97 0, 2977 I I97 0, 4438 I L97 4 und
L307lL99L aufgehoben und neu festgesetzt sowie die Niveaulinien RRB Nrn.
7831L904,536/1930 und 485/1952 und die an der alten Wintefthurerstrasse festge-
setzte Niveaulinie RRB Nr. 44417935 werden ersatzlos aufgehoben. Die pläne liegen
vom bis .........,,.,. im ........ ....... z.Jr Einsichtnahme auf. Innerhalb der ge-
nannten Auflagefrist von 30 Tagen können betroffene Grundeigentümer oder sonst
wie in ihren schutzwürdigen Interessen berührte Personen, Gemeinden sowie andere
Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts gegen die Verkehrsbaulinien-
vorlage beim Regierungsrat des Kantons Zürich Rekurs erheben, wobei die Rekurs-
schrift einen Antrag und dessen Begründung enthalten muss';

b) die betroffenen Grundeigentümer überdíes unter Beachtung von g 6 pBG durch ein-
geschriebenen Brief auf die Verkehrsbaulinienvorlage sowie die Rekursmöglichkeit
hinzuweisen;

c) die Planauflage durchzuführen;

d) nach Ablauf der Auflagefrist die Auflageakten eingeschrieben (Originalpläne) der
Volkswittschaftsdirektion, Verkehr und Infrastruktur Strasse, Abteilung Dienste, Bau-
polizei und Beitragswesen, Postfach, 8090 Zürich, zuzustellen;

e) der Abteilung Dienste, Baupolizei und Beitragswesen, die Inserate- und portospesen

sowie den eforderlichen administrativen Auñ¡¡and in Rechnung zu stellen.
Mitteilung an:

Verkehr und Infrastruktur Strasse, Abteilung Dienste, Baupolizei und Beitragswesen für
sich und zum Versand an:

- Gemeinderat Wallisellen, Postfach 544, e304 Wallisellen

- Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dübendorf

Volkswi rtschaftsd i rektion
des Kantons Zürich

Rita Fuhrer, Regierungsrätin


